
Mehrere bestehende Pfarren werden zu einer neuen 
Pfarre zusammengeschlossen. Die bisherigen 
Pfarrgemeinden bleiben jedoch wichtig und behalten 
ihre Aufgaben. Vor Ort bleiben auch die rechtlichen 
Einheiten wie Pfarrkirche und Pfarrpfründe bestehen. 
 

Der Bischof entscheidet laut Kirchenrecht über die 
Struktur der Diözese und kann diese ändern. Dabei 
muss dafür sorgen, dass die Seelsorge für die 
Gläubigen gut und dauerhaft gesichert ist. 

 

2. Wird im Rahmen der 
Umstrukturierung meine 
derzeit bestehende Pfarre 
aufgelöst?  


